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Ordentliche Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 29. November 2023, 20.00 Uhr 

Heubühne Seniorenhof Iffwil  
 
 
 

TRAKTANDEN 
 

1. Finanzplan 2024 - 2028 – Kenntnisnahme 

2. Budget, Steueranlagen und Gebühren 2024 – Genehmigung 

3. Ortsplanungsrevision Iffwil – Kenntnisnahme Kreditabrechnung 

4. Mitteilungen und Verschiedenes 

 
Die Akten zu Traktandum 1 – 3 liegen 14 Tage vor der Gemeindeversammlung bei der Gemein-
deverwaltung während den Schalteröffnungszeiten zur Einsichtnahme auf. Die Botschaft sowie 
die Unterlagen sind zudem online unter www.iffwil.ch verfügbar. 
 
Die traktandierten Geschäfte werden im Informationsblatt, welches vor der Gemeindeversamm-
lung an jede Haushaltung zugestellt wird, näher erläutert. Das Informationsblatt enthält ebenfalls 
einen Auszug aus dem Budget 2024.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 
Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland einzureichen (Art. 60ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zu-
ständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und 
Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Das Protokoll liegt 7 Tage nach der Versammlung während 30 Tagen bei der Gemeindeverwal-
tung öffentlich auf. Während der Auflage kann schriftlich Einsprache beim Gemeinderat erhoben 
werden. Der Gemeinderat entscheidet über allfällige Einsprachen und genehmigt das Protokoll. 
 
Alle Stimmberechtigten, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit drei Monaten Wohnsitz 
in der Gemeinde Iffwil haben, sind zu dieser Gemeindeversammlung freundlich eingeladen. 
 
 
GEMEINDERAT IFFWIL  

http://www.iffwil.ch/
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Traktandum 1 
Finanzplan 2024 - 2028 – Kenntnisnahme 
 
Der Finanzplan ist eine rollende Planung, welche jährlich den neuen Gegebenheiten angepasst 
wird. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes der Ge-
meinde der nächsten fünf Jahre. Seine Hauptaufgabe ist, der Gemeinde mittelfristig einen aus-
geglichenen Finanzhaushalt zu sichern. Der Finanzplan gibt Auskunft über: 
 

 Die Entwicklung der Gemeindefinanzen in den nächsten fünf Jahren 
 Die Investitionstätigkeit, Auswirkungen der Investitionen auf das Finanzhaushaltsgleich-

gewicht sowie Tragbarkeit, Folgekosten und Finanzierung der Investitionen 
 Die Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bestandes-

grössen. 
 
Der Finanzplan 2024 – 2028 wird vom Gemeinderat genehmigt und anlässlich der Gemeinde-
versammlung erläutert. 
 
 

Traktandum 2 
Budget, Steueranlage und Gebühren 2024 – Genehmigung  
 
Auf einen Blick (Management Summary) 
 

 
 

 Der Gemeinderat beantragt die Steueranlage mit Budget 2024 auf 1.50 Einheiten zu belas-
sen. Die Liegenschaftssteuer von 1‰ bleibt ebenfalls unverändert. 

 Die Abfallgebühren bleiben gegenüber dem Vorjahresbudget unverändert. 

 Die Abwassergebühren pro m3 Frischwasserbezug und die Regenabwassergebühren bleiben 
unverändert, die Grundgebühren pro Belastungswert (BW) werden von CHF 2.50 auf CHF 
1.00 gesenkt (- CHF 1.50). 

 Das bei der Einführung von HRM2 bestehende Verwaltungsvermögen wird innert der mini-
malen Frist von 8 Jahren, das heisst linear mit 12.5% abgeschrieben. Mit dem Rechnungs-
abschluss 2023 wird das bestehende Verwaltungsvermögen HRM2 komplett abgeschrieben 
sein. Mit Budget 2024 sind keine Abschreibungen mehr vorzunehmen. 

Gesamthaushalt

-107'192

Allgemeiner Haushalt

-95'852

Spezialfinanzierungen

-11'340

Abwasser

-7'250

Abfall

-4'090
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 Investitionen werden mit der Einführung von HRM2 am 01.01.2016 neu ab Inbetriebnahme 
linear nach Nutzungsdauer abgeschrieben und belaufen sich auf insgesamt CHF 24’290 
(ohne SF Abwasser). Die ordentlichen Abschreibungen können der SF VAMBL entnommen 
werden. 

 Als Investition ist im Allgemeinen Haushalt im kommenden Jahr die Signalisation 30/Schul-
wegsicherung vorgesehen. Der entsprechende Verpflichtungskredit wird beim zuständigen 
Kreditorgan noch eingeholt. 

 In den gebührenfinanzierten Bereichen, namentlich der Abwasserbeseitigung und der Ab-
fallbeseitigung sind für das Jahr 2024 keine Investitionen geplant. 

 
Allgemeines 
Bei einem Aufwand von CHF 1'566’146 und einem Ertrag von CHF 1'470’294 schliesst die Er-
folgsrechnung des Allgemeinen Haushalts (steuerfinanziert, ohne die gebührenfinanzierten 
Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 95’852 ab.  
Das vorliegende Budget 2024 basiert auf der Steueranlage von 1.50 Einheiten (unverändert). 
 
Dem Budget 2024 liegen die folgenden Ansätze zu Grunde: 
 
Steueranlage 1.50 
Liegenschaftssteuer 1.0‰ des amtlichen Wertes 
Feuerwehrsteuer 7.0% des Staatssteuerbetrages, max. Fr. 450.00 
Hundetaxe CHF 50.00 pro Hund 
Abwasser CHF 1.00 Grundgebühr pro BW (bisher CHF 2.50) 

CHF 0.80 pro m3 Frischwasserbezug 
CHF 0.80 pro m2 entwässerter Fläche (Regenabwasser) 

Abfall CHF 60.00 Grundgebühr pro Haushalt 
CHF 1.30 pro Kehrichtmarke/35 l 

 
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung 
 

 Bereich Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 

0 Allgemeine 
Verwaltung 

192’735 7’450 194’220 7’480 184'443.49 7'532.25 

 Nettoergebnis   185’285  186’740  176'911.24 

 

1 Öffentl.Ordnung,  
Sicherheit,  
Verteidigung 

57’385 45’535 62’575 43’315 46'175.80 46'375.30 

 Nettoergebnis  11’850  19’260 199.50 
 

 

2 Bildung 629’595 201’590 633’570 205’385 624'341.89 237'800.35 

 Nettoergebnis  428’005  428’185  386'541.54 

 

3 Kultur, Sport, 
Freizeit, Kirche 

17’800 1’894 17’650 1’800 26'880.20 7'108.60 

 Nettoergebnis  15’906  15’850  19'771.60 

 

4 Gesundheit 1’655 0 1’430 0 1'392.70 0.00 

 Nettoergebnis  1’655  1’430  1'392.70 

 

5 Soziale 
Sicherheit 

386’760 18’620 364’980 5’500 363'849.50 18'343.84 

 Nettoergebnis  368’140  359’480  345'505.66 
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6 Verkehr, Nachrich-
tenübermittl. 

144’021 1’880 134’901 1’880 78'337.80 1'969.40 

 Nettoergebnis  142’141  133’021  76'368.40 

 

7 Umweltschutz, 
Raumordnung 

188’060 193’230 264’570 258’050 178'688.90 146'791.45 

 Nettoergebnis 5’170 
 

 6’520  31'897.45 

 

8 Volkswirtschaft 1’800 12’240 1’800 10’240 5'512.00 14'761.60 

 Nettoergebnis 10’440  8’440  9'249.60  

 

9 Finanzen, Steuern 91’275 1'228’647 113’970 1'256’016 126'321.87 1'155'261.36 

 Nettoergebnis 1'137’372  1'142’046  1'028'939.49  

 
Das Eigenkapital (Steuerhaushalt) beläuft sich per 31.12.2022 auf CHF 970'689.96. Der budge-
tierte Aufwandüberschuss von CHF 95’852 kann mit dem Eigenkapital gedeckt werden. 
 
Funktionale Gliederung 
 
0 Allgemeine Verwaltung Abweichung in %

Budget 2024 185'285     Budget 2023 186'740       -1'455         -0.8

Rechnung 2022 176'911       8'374          4.7

 
 Im Jahr 2024 finden keine Wahlen statt. Geplant sind vier Volksabstimmungen. 

 Die Funktion 0 Allgemeine Verwaltung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Abweichung in %

Budget 2024 11'850       Budget 2023 19'260         -7'410        -38.5

Rechnung 2022 -             -            

 
 Die Bauverwaltung wird extern geführt. Die Gebühren werden aufgrund des kommunalen Ge-

bührentarifs weitgehend nach dem Verursacherprinzip verrechnet. 

 Der Beitrag an die Regio Feuerwehr Jegenstorf beträgt CHF 31'835.00. Die Feuerwehrrech-
nung schliesst mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 7’155.00 ab. Der 
Aufwandüberschuss kann der zweckgebundenen Spezialfinanzierung entnommen werden. 

 Für Vorbereitungsarbeiten Sanierung Schiessanlage ist ein Honorar von CHF 5'000 einge-
stellt. 

 Der Beitrag von CHF 7'080.00 an den Gemeindeverband Bevölkerungsschutz Grauholz ba-
siert auf der Einwohnerzahl (pro Kopfbeitrag). 

 
 
2 Bildung Abweichung in %

Budget 2024 428'005     Budget 2023 428'185       -180           0.0

Rechnung 2022 386'542       41'463         10.7

 
 Die Kosten für den Kindergartenbesuch in Zuzwil sind mit Total CHF 69'500.00 berücksichtigt 

(Vorjahr: CHF 49'110.00). Gestützt auf die Schülerstatistik besuchen im Schuljahr 2023/24 5 
Kinder resp. im Schuljahr 2024/25 12 Kinder den Kindergarten in Zuzwil. 

 Der Rückerstattungsanteil vom Kanton beläuft sich aufgrund der «Neuen Finanzierung der 
Volksschule» für den Kindergarten auf CHF 15'000.00. 

 Die Budgetierung für die Besoldungskosten der Primarschule basiert auf einer Schülerzahl 
von insgesamt 31 Kinder (davon 3 Kinder aus dem Ortsteil Scheunen). Die Berechnung erfolgt 
analog der Vorjahre aufgrund einer «Vorausrechnung» gemäss der «Neuen Finanzierung der 
Volksschule» mit einem Betrag von CHF 199'500.00. 

 Der Gemeinde Jegenstorf bezahlen wir IBEM-Kosten von voraussichtlich CHF 26’300.00. 

 Die Rückerstattung des Kantons berechnet sich auf CHF 77'300.00. 
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 Für die Kinder aus dem Ortsteil Scheunen (Gemeinde Jegenstorf) erhalten wir Schulkosten-
beiträge in der Höhe von geschätzt CHF 37'230.00 zurück. 

 Die Oberstufe (7. – 9. Klasse) wird von 16 Schülern/SJ 2023/24 resp. 14 Kinder/SJ 2024/25 
aus Iffwil in der Gemeinde Jegenstorf besucht. Es wird mit Schulkostenbeiträgen von Total 
CHF 179'300.00 gerechnet. 

 Auch für die Stufe Sek I erhalten wir gemäss Kalkulationstool des Kantons eine Rückerstat-
tung von voraussichtlich CHF 51'800.00. 

 Die Beiträge an öffentliche Musikschulen basieren auf der aktuellen Nachfrage und sind ge-
genüber dem Vorjahresbudget mit CHF 10'000.00 unverändert. Die Musikschule erhält einen 
Kantonsbeitrag von 30% an die anrechenbaren Kosten (Löhne und Sozialleistungen). Diese 
Subventionen werden im Kostenbeitrag pro Jahreslektion zugunsten der Gemeinden berück-
sichtigt. 

 Die Löhne für das Hauswartehepaar bleiben unverändert. Die Nebenkosten (Strom, Wasser, 
Wärme, etc.) werden analog Vorjahr budgetiert. 

 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Abweichung in %

Budget 2024 15'906       Budget 2023 15'850         56              0.4

Rechnung 2022 19'772         -3'866         -19.6

 
 Für die Durchführung der 1. August-Feier in Iffwil wird ein Betrag von CHF 6'000.00 eingestellt. 

 Der Lohn mit den Sozialabzügen für das Vertragen des Amtsanzeigers und Gemeindeinfoblät-
ter ist analog dem Vorjahr budgetiert. 

 
 
4 Gesundheit Abweichung in %

Budget 2024 1'655         Budget 2023 1'430          225           15.7

Rechnung 2022 1'393          262           18.8

 
 Die Schularzt- und Schulzahnarztkosten für die jährlichen, obligatorischen Untersuchungen 

werden hier budgetiert. 
 
 
5 Soziale Sicherheit Abweichung in %

Budget 2024 368'140      Budget 2023 359'480        8'660           2.4

Rechnung 2022 345'506        22'634         6.6

 
 Der Anteil an den kantonalen Lastenausgleich Ergänzungsleistungen basiert auf einem Bei-

trag pro Einwohner und beträgt für das Budgetjahr 2024 CHF 99'450.00. 

 Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe beträgt voraussichtlich Total CHF 249'730.00. 

 Der Beitrag an den Lastenausgleich «Familienzulagen» beläuft sich auf Total CHF 2'210.00. 

 Beim Sozialdienst Region Jegenstorf beträgt der Gemeindeanteil für Iffwil CHF 7'520.00. 

 Die jährliche Seniorenreise ist mit CHF 5'000.00 budgetiert. 

 Die Auszahlung von Betreuungsgutscheinen erfolgt über die Gemeinde mit geschätzten CHF 
21'900.00, der Kanton übernimmt 80% dieser Kosten (CHF 17'520.00). 

 
 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Abweichung in %

Budget 2024 142'141     Budget 2023 133'021       9'120          6.9

Rechnung 2022 76'368         65'773         86.1

 
 Der Unterhalt an den Gemeindestrassen und Flurwegen, dem entsprechenden Honorar für 

die Arbeiten und das Verbrauchsmaterial ist im Budget 2024 berücksichtigt. 
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 Der Beitrag an den Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr beträgt voraussichtlich Total CHF 
52'650.00. 

 
7 Umweltschutz und Raumordnung Abweichung in %

Budget 2024 -5'170       Budget 2023 6'520           -11'690        -179.3

Rechnung 2022 31'897         -37'067        -116.2

 
 Die Spezialfinanzierung «Abwasserentsorgung» schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 7’250 ab. Der Aufwandüberschuss der SF Abwasser kann dem Eigenkapital der Spezi-
alfinanzierung belastet werden, welches per 31.12.2022 mit CHF 251'454.72 bilanziert ist. 
Aufgrund der vergangenen, jährlichen Ertragsüberschüssen und des hohen Eigenkapitalbe-
standes werden auf 01.01.2024 die Gebühren im Bereich Abwasser reduziert. Die Grundge-
bühr pro Belastungswert wird von CHF 2.50 auf CHF 1.00 gesenkt. 
Die jährliche Pflichteinlage in die Spezialfinanzierung «Abwasserentsorgung Werterhalt (SF 
WE)» basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von CHF 5.4 Mio. und beläuft sich auf 
CHF 40'500.00, vereinnahmte Anschlussgebühren können dieser Einlage in Abzug gebracht 
werden. Im Budgetjahr können voraussichtlich CHF 26'100.00 Anschlussgebühren verein-
nahmt werden, welche vollumfänglich der Einlage angerechnet werden. Erst wenn die «SF 
WE» 25% des Wiederbeschaffungswertes erreicht, können die jährlich wiederkehrenden Ein-
lagen eingestellt werden. Die Entnahmen aus der «SF WE» beschränken sich auf die getätig-
ten Abschreibungen und auf die nicht bilanzierten Kosten für den Leitungsnetzunterhalt (Un-
terhalt in der Erfolgsrechnung SF Abwasser). Das Eigenkapital wird zu Lasten des Steuer-
haushaltes im Budgetjahr 2024 mit 0.25% verzinst. Der Betriebsbeitrag an den Gemeindever-
band Abwasserentsorgung Moossee-Urtenenbach beträgt voraussichtlich CHF 39'690.00. 
Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird im Kapitel 3.4 kommentiert. 

 Die Spezialfinanzierung «Abfall» schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4’090.00 
ab. Der Bilanzwert der «SF Abfall» beläuft sich per 31.12.2022 auf CHF 27'249.94. Es sind 
keine grossen oder ausserordentlichen Aufwendungen oder Investitionen vorgesehen. Das 
Eigenkapital wird zulasten des Steuerhaushaltes zu 0.25% verzinst. 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wird im Kapitel 3.5 erläutert. 

 Der Gemeindebeitrag an die Begräbnisgemeinde Jegenstorf beträgt CHF 10'170.00. 

 Die Einführung von e-Plan wird mit Kosten von CHF 7'500.00 geschätzt. 

 Die Entnahme aus der SF VAMBL beträgt CHF 40’290.00. Darin sind die ordentlichen Ab-
schreibungen und die werterhaltenden Unterhaltsarbeiten Schulhaus enthalten. 

 
 
8 Volkswirtschaft Abweichung in %

Budget 2024 10'440       Budget 2023 8'440           2'000          23.7

Rechnung 2022 9'250           1'190          12.9

 
 Von der Genossenschaft Elektra wird eine Konzessionsentschädigung in der Höhe von CHF 

12’000.00 erwartet. 
 
 
9 Finanzen und Steuern Abweichung in %

Budget 2024 1'137'372   Budget 2023 1'142'046     -4'674         -0.4

Rechnung 2022 1'028'939     108'433       10.5

 
 Die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen basiert 

auf den Steuerzahlen 2022 und den aktuellen Steuerwerten 2023. Im Rechnungsjahr 2021 
entstand ein gravierender Einbruch der Einkommenssteuern. Der Wegzug von namhaften 
Steuerzahlern sowie der massive Rückgang des steuerbaren Einkommens von guten Steuer-
zahlern waren die Gründe dafür. Es wurde vermutet, dass im Budgetjahr 2023 der Tatbestand 
mit Ausfall dieser Steuern noch weiterhin bestehen bleibt. Dies hat den Gemeinderat dazu 
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bewogen, die Steueranlage auf 1.50 Einheiten (bisher: 1.35/+ 0.15) mit Budget 2023 anzuhe-
ben. Somit kann das Finanzhaushaltsgleichgewicht sichergestellt werden. Für das Budgetjahr 
2024 wird mit Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 788'900.00 (Vorjahr CHF 
636'000.00) mit gleichbleibender Steueranlage gerechnet. 

 Der Steuerertrag bei den Juristischen Personen fällt mit gesamthaft CHF 43’000 im Rahmen 
des Vorjahres 2023 aus. 

 Die Liegenschaftssteuern (1.0‰) berechnet sich aufgrund des Vorjahreswertes mit CHF 
78'945.00. 

 Der Gemeindeanteil an den Lastenausgleich „Neue Aufgabenteilung“ beträgt voraussichtlich 
CHF 80'890.00 und liegt über den Vorjahreswerten. Die Leistungen aus dem Finanzausgleich 
(Geografisch-topografischer Zuschuss und Soziodemografischer Zuschuss) fallen mit Total 
CHF 57'600.00 aus. Im Budgetjahr 2024 werden wir Gelder aus dem Disparitätenabbau er-
halten (CHF 77'700.00). 

 Die Interne Verzinsung der Spezialfinanzierung Feuerwehr, Abwasser und Abfall wird mit ei-
nem Zinssatz von 0.25% berechnet. 

 Das bei der Einführung von HRM2 bestehende Verwaltungsvermögen wird gemäss den Über-
gangsbestimmungen in der minimalen Frist von 8 Jahren linear abgeschrieben und belastet 
die Erfolgsrechnung bis ins Jahr 2023 jährlich mit CHF 25'140.00. Mit Budget 2024 kann erst-
mals auf diese Abschreibung verzichtet werden, da der ganze Betrag abgeschrieben ist. 

 
Übersicht Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung 
 
Investitionsrechnung 
 

Rechnung 
2022 

Budget  
2023 

Budget  
2024 

Sanierung Gemeindestrassen/-wege 22'000.00 0 0 

Signalisation 30/Schulwegsicherung 0.00 30’000 20’000 

Ortsplanungsrevision/BMBV/Gewässerraum 25'855.75 0 0 

Zustandsaufnahme Privatanschlüsse (ZpA) 0.00 0 0 

Investitionsbeiträge (ZpA) -0.00 0 0 

Investitionsausgaben 47'855.75 30’000 20’000 

Investitionseinnahmen 0.00 0 0 

Nettoinvestitionen Gesamthaushalt 47'855.75 30’000 20’000 

    

Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt 47'855.75 30’000 20’000 

Nettoinvestitionen SF Abwasser 0.00 0 0 

 
Die Aktivierungsgrenze liegt für Ausgaben im allgemeinen Haushaltes sowie zulasten der Spe-
zialfinanzierungen je bei CHF 15'000.00. Jeder Ausgabebeschluss bedarf einer expliziten Ge-
nehmigung durch das finanzkompetente Organ. Kreditgenehmigungen ab CHF 15'000.00 fallen 
in die Finanzkompetenz der Gemeindeversammlung. 
 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.50 Einheiten. 
b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuer von 1.00 ‰. 
c) Genehmigung Feuerwehr-Ersatzabgabe von 7%, max. CHF 450.00 
d) Genehmigung Hundetaxe von CHF 50.00 pro Tier 
e) Genehmigung der veränderten Gebühren im Bereich Abwasser und Abfall 
f) Die Genehmigung des Budgets 2024 mit einem Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt 

von CHF -107'192.00. 
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Traktandum 3 
Ortsplanungsrevision Iffwil – Kenntnisnahme Kreditabrechnung 
 

Für die Ortsplanungsrevision mit BMBV und Gewässerraum hat die Gemeindeversammlung fol-
gende Kredite genehmigt: 
 
GV 07.06.2019 CHF  20'000.00 
GV 27.11.2019 CHF  28.000.00 
GV 01.12.2021 CHF  32'000.00 

Total CHF  80'000.00 
 
Nach Abschluss der Ortsplanungsrevision und Genehmigung durch die Gemeindeversammlung 
am 10. Juni 2022 hat der Gemeinderat am 18. Oktober 2023 die Kreditabrechnung genehmigt. 
 
Verpflichtungskredit brutto CHF 80'000.00 
Einnahmen geplant CHF 0.00 
Ausgaben total CHF 72'457.20 
Einnahmen total CHF 0.00 

Kreditunterschreitung CHF 7'542.80 
 
Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
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INFOBLATT 3/2023  

 

 
 

Informationen des Gemeinderates 
 

Termine 2024 
 
Gemeindeversammlungen 
 

 Freitag, 07. Juni 2024 

 Mittwoch, 27. November 2024  
 
Herbstmärit 
 

 Samstag, 07. September 2024 

 
Seniorenreise 
 

 Mittwoch, 04. September 2024  
 
 

Volksabstimmungen 2024 
 

 Sonntag, 03. März 2024 

 Sonntag, 09. Juni 2024 

 Sonntag, 22. September 2024 

 Sonntag, 24. November 2024 
 
 

Anpassung Abwassergebühren per 01.01.2024 
 
Im Rahmen der Budgetierung 2024 hat der Gemeinderat beschlossen, bei der Spezialfinanzie-
rung Abwasser die Grundgebühr pro Belastungswerte von CHF 2.50 auf CHF 1.00 per 
01.01.2024 zu reduzieren. Die Gebührenanpassung liegt gemäss Abwasserentsorgungsregle-
ment bzw. Gebührentarif in der Kompetenz des Gemeinderates. 
 
Tarife ab 01.01.2024: 
 
Abwassergrundgebühr pro Belastungswert CHF 1.00 (neu) 
Regenabwassergebühr bis 250 m2 CHF 0.80 
Regenabwassergebühr 251 m2 bis 500 m2 CHF 0.60 
Regenabwassergebühr 501 m2 bis 750 m2 CHF 0.40 
Regenabwassergebühr ab 751 m2 CHF 0.20 
Verbrauchsgebühr Abwasser pro m3 CHF 0.80 
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Ressortzuteilung Gemeinderat ab 01.01.2024 
 
Der Gemeinderat hat die Zuständigkeiten überprüft und angepasst und die Ressort- und Aufga-
benzuteilung ab 01.01.2024 wie folgt festgelegt: 
 
 Ressort 
Junker Marc, Gemeinderatspräsident  Präsidiales 

 Soziale Wohlfahrt 

 Land- und Forstwirtschaft 

 Tiefbau (neu) 
  
König Andreas, Vizepräsident 
 

 Finanzen 

  
Friedli Daniel 
 

 Bildung, Kultur + Freizeit 

  
Marti Jürg 
 

 Öffentlicher Verkehr 

 Öffentliche Sicherheit (neu) 
  
Scheidegger Fabian 
 

 Bau + Planung 

 Liegenschaften 

 Abfallwesen 
 

 
Kehrichtentsorgung 2024  
 
Das Merkblatt 2024 für die Abfallentsorgung wird Mitte Dezember an alle Haushalte verteilt. Die 
Kehricht- und Containermarken können wie folgt bezogen werden: 
 
Gemeindeverwaltung während den Öffnungszeiten: 
Montag 08.30 – 11.15 Uhr  / Donnerstag 13.30 – 17.00 Uhr 
 
Seniorenhof: 
Täglich von 08.00 – 18.00 Uhr im Hofcafé 
(bitte melden Sie sich vor Ort bei den Mitarbeitenden des Seniorenhofs) 
 
Öffentlicher Sammelplatz 
Der öffentliche Sammelplatz der Gemeinde befindet sich am Standort Dorf 6/8 und ist nur für 
Altglas, Weissblech-, Stahl und Aludosen. Alle weiteren Sammelplätze stehen in Privateigentum 
und liegen damit in der Unterhaltspflicht der jeweiligen EigentümerInnen. Besten Dank für die 
Reinhaltung der privaten Container- und Sammelplätze. 
 
Einwurfzeiten: Montag bis Samstag 07.00 – 20.00 Uhr 
 Keine Benützung an Sonn- und Feiertagen sowie nachts zwischen 20.00 und 

07.00 Uhr  

 
 
«brings»-Münchenbuchsee 

 
Weitere Informationen und Öffnungszeiten unter www.brings.ch 
  

http://www.brings.ch/
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Schule Iffwil 
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Iffwiler SeniorInnen auf Reise 
 
Bei wiederum schönstem Spätsommerwetter fanden sich 27 SeniorInnen unserer Gemeinde 
pünktlich um 08.00 Uhr des 06. Septembers zum Start des diesjährigen Seniorenausfluges beim 
Schulhaus ein, wo bereits der Reisecar der Firma Sommer AG aus Grünen startbereit wartete. 
 
Über Krauchthal-Worb-Belp ging dann die erste Reiseetappe zur 
Bütschelegg, wo wir uns bei Kaffee und Gipfeli bereits über alle 
möglichen erlebten Begebenheiten austauschen konnten. Die 
Aussicht auf Voralpen, mit Stockhornkette und andererseits im 
Norden auf die Jurakette ist einmalig. 
 
Die Fahrt ging dann unserem Ziel, dem Schwarzsee über den Gur-
nigel weiter.  
 

Mit grossem Können hat uns der Chauffeur Walo Trachsel über die kurvenrei-
che Bergstrasse sicher zum Ziel geführt.  
 
Der Schwarzsee, umgeben von der wunderschönen Bergwelt ist immer wieder 
eine Augenweide, vor allem bei diesem wunderbaren Wetter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Restaurant Gypsera wurde uns dann ein ausgezeichnetes Mittagessen serviert. 
 

Über Plaffeien - Alterswil – Düdingen ging es dann Richtung 
Murten, wo uns oberhalb Murten eine wunderschöne Aussicht 
auf den schönen Murtensee faszinierte. Zum Zvieri trafen wir 
uns dann in der Senevita Résidence Beaulieu bei Kuchen und 
Kaffee. 
 
Ein schöner Ausflug für die mitgereisten Iffwiler Seniorinnen 
und Senioren ging langsam dem Ende entgegen. Die Rück-
reise durchs Gemüseland Kerzers – Fräschels führte uns zu-
rück in’s Bernbiet, nach Iffwil, wo wir pünktlich um 17 Uhr wie-
der eintrafen. 
Ernst Leuenberger verdankte auf der Rückfahrt im Namen aller 
Teilnehmenden dem Gemeinderat und der Gemeinde Iffwil 
den grosszügigen Kostenanteil an den wunderschönen Aus-
flug. 
 
 

 Dietrich Schilling, Reiseleiter 
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Informationen aus der Gemeindeverwaltung 
 

Öffnungszeiten über die Feiertage 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Feiertage vom 22. Dezember 2023 bis 2. Januar 
2024 geschlossen. Während dieser Zeit wird eine Notfallnummer eingerichtet.  

 
 

Verschiedenes 
 

Seniorenhof Iffwil 

Angebote für Iffwilerinnen und Iffwiler 
 
Besuch ist bei uns im Seniorenhof jederzeit herzlich Willkommen: 
 
Offener Bücherschrank – 365 Tage pro Jahr zugänglich 
Der Bring- und Hol-Bücherschrank im Eingangsbereich vom Seniorenhof ist öffentlich zugäng-
lich und wartet mit spannender Lektüre auf Sie! 
 
Hofcafé – täglich von 8 bis 16 Uhr für Sie geöffnet 
Erweitertes Kaffeeangebot mit Schale, Cappuccino und Latte Macchiato 
Mittagessen und grössere Gruppen auf Voranmeldung 
 
Geschenklädeli mit Seniorenhof-Produkten 
Suchen Sie ein Mitbringsel aus Iffwil? Unsere Konfitüre, Teemischung, Sirup und Lavendel-
säckli wurden mithilfe der Bewohnerinnen und Bewohner hergestellt. 
 
Verkauf von Kehricht- und Containermarken 
Als Service für die Iffwiler Bevölkerung verkaufen wir im Auftrag der Gemeindeverwaltung Iffwil 
seit einigen Jahren Kehricht- und Containermarken.  
 
Monatliche Andacht mit Pfarrer Daniel Mauerhofer 
Zu unseren monatlichen Bewohnerandachten sind Besucherinnen und Besucher jederzeit herz-
lich Willkommen. Nächster Termin: Dienstag, 28. November, 14.30  
 
Vermietung unserer Heubühne für private Zwecke 
Möchten Sie unseren Mehrzweckraum unter dem Dach für eine einmalige oder für regelmäs-
sige private Veranstaltungen nutzen? Gerne machen wir Ihnen ein Angebot. 
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 
Sind Sie gerne regelmässig bei uns zu Gast? Dann freuen wir uns auch über freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer. Wir haben immer Bedarf an Spazierbegleitungen und Fahrdiensten. Melden 
Sie sich bei Marianne Zbinden oder Anina Schüpbach. 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch und die Nutzung unserer verschiedenen Angebote! 

 

Anina Schüpbach 

Leiterin Seniorenhof & -huus 
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Reformierte Kirchgemeinde Jegenstorf Urtenen  
 
Lichtblicke im Alltag – „Ich bin das Licht der Welt.“ - Jesus 
 
Nachmittagstreffen mit Texten aus der Bibel, Musik und Liedern, Gesprächen, Kaffee und Ku-
chen - für Menschen ab 60. 
 
Datum: Donnerstag, 09. November 2023 
 Donnerstag, 14. Dezember 2023 
 
Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 
 
Ort: Kirchgemeindehaus Jegenstorf 
 Ein Fahrdienst ist organisiert, Anmeldung 031 761 24 16 
 
Impulse: Pfarrer Kurt Bienz, Pfarrer Christoph Stücklin, Franziska Vogt 
 

******* 
 
Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren – Einstimmung auf die Weihnachtszeit 
 
Datum: Sonntag, 10. Dezember 2023 
  
Zeit: 14.00 Uhr 
 
Ort: Kirchgemeindehaus Jegenstorf 
  

 Pietro Dipilato am Klavier und Camilla Tosetti mit der Querflöte verwöhnen uns mit festlicher 
Musik. 

 Pfarrer Kurt Bienz erzählt uns eine besinnliche Geschichte. 

 Lieder zum Mitsingen und Zuhören bringen uns in Weihnachtsstimmung. 

 Anschliessend gemütliches Beisammensein beim Zvieri mit einer Überraschung der Schüler/-
innen der Kochschule. 

 
 

Pop’n’Gospel Jegenstorf 
 
Herzlich willkommen zu den beliebten Adventskonzerten des 
Pop'n'Gospel Jegenstorf.  
 
Erleben Sie bekannte Melodien in ungewöhnlichen Arrangements, 
traditionelle Gospel, afrikanische Lieder und ausgewählte Pop-
songs. 
 
In unseren Konzerten wird es viel um «Zuversicht» gehen. Gönnen 
Sie Ihrer Seele einen Moment der Gelassenheit und tauchen Sie 
mit uns, dem Chor unter der Leitung von Renate Bichsel Bernet 
und den virtuosen Musikern, in die wohltuende Welt der Musik ein.  
  
Wir von Pop'n'Gospel Jegenstorf freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Veranstaltungskalender Iffwil 
 

Dezember 2023 01. – 24. Dezember 
Adventsfenster 

Juni 2024 
Freitag, 07. Juni 
Gemeindeversammlung 

Juli 2024 
Mittwoch, 31. Juli 
1. Augustfeier 
Brätliplatz Iffwil beim Reservoir 

September 2024 
Mittwoch, 04. September 
Seniorenreise 

September 2024 
Samstag, 07. September 
Herbstmärit 

November 2024 
Mittwoch, 27. November 
Gemeindeversammlung 

 
Falls Sie einen öffentlichen Anlass durchführen, teilen Sie uns dies mit den nötigen Angaben mit, 
Gerne nehmen wir Ihre Veranstaltung auf (gemeinde@iffwil.ch) 
 

mailto:gemeinde@iffwil.ch

